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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1225/J betreffend Protestkundgebungen wegen der geplanten 

Verordnung auf Grund des Berufsausbildungsgesetzes, welche die 

Abgeordneten HAIGERMOSER, PETER am 21. März 1985 an mich richte

ten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Der Landesverband der Elternvereinigungen an höheren und mittleren 

Schulen im Bundesland Salzburg (Obmann Primar Dr. Rüdiger DAMISCH) 

hielt am 30. 1. 1985 eine Sitzung mit dem Ziel ab, den Termin für 

eine Schülerdemonstration gegen die Einschränkung von Gewerbebe

rechtigungen hinsichtlich des Ersatzes der Lehrabschlußprüfung oder 

der Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung in der Stadt Salzburg 

endgültig festzulegen. Frau Mag. EINICHER von meinem Büro telefonier

te sowohl mit dem Obmann dieses Verbandes wie auch mit der Presse

sprecherin Frau BUSCHMANN und sandte letztendlich am Tag der Ent

scheidung bezüglich der Abhaltung der Großdemonstration ein Te1e-
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gramm ab (Beilage); die genannten Aktionen bezweckten, auf

klärend zu wirken und folglich die Demonstration zu verhin

dern. 

Unbeeindruckt von diesen Schlichtungsbemühungen wurde für den 

5. 2. 1985 die Schülerdemonstration fixiert. 

.. ~ .. - . 

Die sachlich unbegründeten Vorwürfe, die während der Phase der 

Planung, Durchführung und Nachbearbeitung (Kommentare in Print

medien, Presseaussendungen) der Demonstration von seiten des Lan

desverbandes und des ÖVP-Schulsprechers gegen mich erhoben wurden, 

veranlaßten mich, eine Aussprache zu diesem Themenkreis mit allen 

interessierten Kreisen anzuberaumen. Ich habe daher, um eine ent

sprechende Klarstellung der Rechtslage, vor allem hinsichtlich der 

Verordnungsermächtigung des § 28 Berufsausbildungsgesetz und der 

Bestimmungen über das Mitwirkungsrecht des Bundesberufsausbildungs

beirates zu geben, folgende Interessensvertretungen zu einer Aus

sprache am 14. Februar 1985 im Bundesministerium für Handel, Ge

werbe und Industrie eingeladen: 

1. Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und mittleren 

Schulen Österreichs (Linz) 

2. Landesverband der Elternvereinigungen an höheren und mittleren 

Schulen im Bundesland Salzburg (Obmann Primar Dr. Rüdiger DAMISCH) 

3. Hauptverband Katholischer Elternvereine Österreichs (Wien) 

4. Bundesschulsprecher Christoph KOTHBAUER 

5. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

6. Österreichischer Arbeiterkammertag 

7. österreichischer Gewerkschaftsbund 
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8. Katholischer Familienverband Österreichs 

9. Österreichische Kinderfreunde - Bundesorganisation 

10. Österreichischer Familienbund (Wien 

11. Landesschülerbeirat Salzburg beim Landesschulrat für Salzburg 

12. Verband der Elternvereinigungen an höheren und mittleren Schu

len Wiens (Dipl.-Ing. Andreas SCHIEFTHALER) 

13. Zentralausschuß der Bundesländer an berufsbildenden Schulen und 

Anstalten der Lehrerbildung 

Den zu der Aussprache Erschienenen wurde auf Grund einer diesbezügli

chen Zusage der zur Begutachtung ausgesendete Entwurf einer Verordnung 

über den Ersatz der Lehrabschlußprüfung und der Lehrzeit auf Grund 

schulmäßiger Ausbildung samt Aussendungsschreiben persönlich übermittelt. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Alle von seiten der Eltern, Lehrer oder Schüler im Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie eingelangten Schreiben wurden ent

sprechend beantwortet und dabei u.a. über die Gesetzeslage, so insbeson

dere über die Verordnungsermächtigung gemäß § 28 Berufsausbildungsgesetz 

und den Umfang der Mitwirkung des Bundes-Berufsausbildungsbeirates Aus

kunft gegeben. Allerdings ist hiezu festzustellen, daß in der Regel es 

sich nicht um Anfragen, sondern bereits um Protestschreiben im Zusammen

hang mit dem Gutachten des Bundes-Berufsausbildungsbeirates gehandelt hat. 

Ergänzend hiezu ist noch darauf hinzuweisen, daß der Vertreter des ho. 

Ressorts in der Sitzung des Elternbeirates beim Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst am 12. 12. 1984 über die Sach- und Rechtslage für die 

Ausarbeitung der Verordnung gemäß § 28 Berufsausbildungsgesetz informiert 
r 

hat. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Auf der Grundlage des vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 

Industrie erstellten ersten Referentenentwurfes und des Gutachtens 

des Bundes-Berufsausbildungsbeirates wurden im Jänner und Februar 1985 

einläßliche Verhandlungen mit Vertretern des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Sport über die Gestaltung des Verordnungsent

wurfes und des Aussendungsschreibens durchgeführt. Am 4. März 1985 

habe ich im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesminister für Unterricht, 

Kunst und Sport die Aussendung des Entwurfes einer Verordnung gemäß 

§ 28 des Berufsausbildungsgesetzes über den Ersatz der Lehrabschluß

prüfung und der Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung zur allge

meinen Begutachtung veranlaßt. Mit dem Entwurf der Verordnung wurden 

alle in Frage kommenden Stellen, Interessenvertretungen und Personen, 

darunter u.a. der Bundesverband der Elternvereinigungenan höheren 

und mittleren Schulen Österreichs, der Bundesjungendring, der Bun

des-Schülerbeirat und alle Landesschulräte beteilt. Insgesamt wurden 

etwa 900 Verordnungsentwürfe und Aussendungsschreiben versendet. Die 

Auswertung der im Begutachtungsverfahren eingehenden Stellungnahmen 

soll unmittelbar nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens am 20. April 

1985 im Laufe des Mai 1985 erfolgen. Das Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie strebt an, daß die neue Verordnung gemäß § 28 

Berufsausbildungsgesetz über den Ersatz der Lehrabschlußprüfung und der 

Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung im Laufe des Sommers 1985 in 

Kraft treten kann. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Diesbezüglich darf ich auf die Ausführungen zu Punkt 3 der Anfrage ver

weisen. Ergänzend wird auf die Verordnungsermächtigung des § 28 Abs. 3 

Berufsausbildungsgesetz aufmerksam gemacht, wonach bei der Festlegung, 

ob die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung oder in welchem 

Ausmaß die Dauer der Lehrzeit in einem Lehrberuf durch den Besuch einer 

Schule, in der die Schüler in dem Lehrberuf fachgemäß ausgebildet und 

erforderlichenfalls praktisch unterwiesen werden, ersetzt werden kann, 

maßgebend ist: 
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a) bei öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatte

ten Schulen, an denen auf Grund ordnungsgemäß kundgemachter 

Lehrpläne unterrichtet wird, die Gestaltung des Lehrplanes 

b) bei den sonstigen Schulen die Gestaltung des Lehrplanes und 

die vermittelten Fertigkeiten und Kenntnisse. 

Bei der Beurteilung hat daher jedenfalls ein strenger Vergleich 

zwischen den Berufsbildern der lehrberufe einerseits und den lehr

plänen andererseits zu erfelgen, um den Bestimmungen der Verord

nungsermächtigung Rechnung zu tragen. Hiebei ist auch die Zeitkom

ponente, das heißt die während der Schulzeit zur Verfügung stehende 

Anzahl der einschlägigen Schulstunden. zu berücksichtigen, weil die 

Verordnungsermächtigung verlangt, daß die Fertigkeiten und Kenntnis

se des Lehrber~fes in einem solchen Ausmaß vermittelt werden müssen, 

daß die Schüler in der lage sind, die dem lehrberuf eigentümlichen 

Tätigkeiten selbst fachgerecht auszuführen. 

BEILAGE 
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2 versch. adressen mit gLeichem text 

1) frau Dusch~ann 
hoteL stiegLbraeu 
rainerstrasse 14 

5J20 saLzJurg 

2) herrn prin.dr. dar:üsch 
hotel.. stlegLoraeu 
rainerstrasse 14 

5':)2J sal.zburg = 

betrifft: berufsoerechtigungen 

1. in kuerze senaet das bundesi~inisterium fuer nanceL, gewerDe und 
industrie einen ent'yI,'urf zur verordnung Qe;naess par 2,'? oerufs
ausbil..cungsgesetz an aLLe interessierten steLLen, sOhit auen an 
aLLe elternvereinigungen, zur begutachtung aus. ~ie oegutachtungs
fri3t 1st so tJenessen, dass aLLLen, eie vorschLaege machen 
NoLLen, ';:!eneugend zeit zu:n studiwr. Ger ,naterie zur VerfU8;)un:J 
3teht. ,jiese ,;mregun.:Jen unQ 'Auenserle darden i<J.rm in iJen2nt-
,t/urf elgear:Jeitdt und erst 1n Jer foLge ',',1ire uie veror'.:;nun;.; VO.il 
oundes~inister untersChrieben. 
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